
 

Kleine Anfrage 

Volker Richter (AfD), Dimitri Schulz (AfD),  

Klaus Herrmann (AfD) und Arno Enners (AfD) vom 17.07.2020 

„Geduldete Personen nach §§ 60 bzw. 60a AufenthG“ – Nachfrage zu 

Drs. 20/2855 – Teil III 

und  

Antwort  

Minister des Innern und für Sport 
 
 
 
Vorbemerkung Fragesteller: 

In der Beantwortung der Kleinen Anfrage vom 27. Mai 2020, Drucksache 20/2855 – „Geduldete Personen 
nach §§ 60 bzw. 60a AufenthG“, wird seitens der Landesregierung Stellung zu der Frage bezogen, wie viele 
ausreisepflichtigen Ausländer – mit oder ohne Duldung – sich derzeit im Bundesland Hessen aufhalten. Laut 
entsprechender Aussage aus dieser Beantwortung, abgegeben unter Bezug auf die einschlägigen Daten aus dem 
Ausländerzentralregister (AZR), sollen sich demnach zum Stichtag am 31. Dezember 2019 12.956 ausreise-
pflichtige Personen in Hessen aufgehalten haben; von diesen sollen 9.694 Personen eine „Duldung“ innegehabt 
haben. Die aus dem AZR entnommenen und der Beantwortung der betreffenden Frage zugrunde gelegten Daten 
beziehen sich allein auf das Kalenderjahr 2019. Die Zahl der nunmehr abzuschiebenden Personen könnte sich 
demnach bis Juli 2020 erhöht oder verringert haben. 
 

Die Vorbemerkung der Fragesteller vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1. Wie viele der im Jahr 2019 ausreisepflichtigen Personen sind gegen Ihre Abschiebung juristisch 

vorgegangen? Bitte in absoluten Zahlen und prozentualen Anteilen gesondert aufschlüsseln. 
 
Im Jahr 2019 wurden insgesamt 1.681 Personen abgeschoben. Es handelt sich hierbei um Ge-
samtzahlen. Erfasst sind Abschiebungen in die Herkunftsländer sowie Überstellungen nach der 
Dublin III-Verordnung oder im Drittstaatenverfahren in Drittstaaten. Weitergehende statistische 
Daten, ob die Betroffenen rechtliche Schritte gegen die Abschiebung eingelegt haben, werden 
nicht erhoben. Die nachträgliche Erhebung der Daten wäre mit einem unvertretbar hohen Ver-
waltungsaufwand verbunden gewesen, da dies eine Sichtung des gesamten in Frage kommenden 
Aktenbestands bei allen hessischen Ausländerbehörden erforderlich gemacht hätte.  
 
 
Frage 2.  Wie viele der im Jahr 2019 ausreisepflichtigen Personen sind unter Vorgabe eines Flucht- bzw. 

Asylgrundes nach Deutschland eingereist? Bitte nach konkretem Einreisegrund, unter Nennung der 
betreffenden Anzahl an Personen und den Einreisejahren gesondert aufschlüsseln. 

 

Die Durchführung eines Asylverfahrens erfolgt im Rahmen einer Einzelfallprüfung durch das 
dafür zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Eigene statistische Auswer-
tungen liegen hier nicht vor. Auf Anfrage teilte das BAMF mit, dass es nicht der parlamentari-
schen Kontrolle durch den Hessischen Landtag unterliegt. Eine freiwillige Beantwortung ist auf-
grund der sehr hohen Arbeitsbelastung im Bundesamt momentan nicht möglich.  
 
 

Wiesbaden, 23. August 2020  
Peter Beuth 
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